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Zu einigen Fragen der Strafe und ihrer Wirksamkeit

Im vergangenen Jahr sind verschiedene Schriften und Auf
sätze zu Problemen der Strafe wie überhaupt zu den Maß
nahmen strafrechtlicher Verantwortlichkeit und ihrer 
wirksamen Ausgestaltung in der sozialistischen Gesell
schaft unter den Bedingungen der DDR erschienenVl/ Dabei 
stimmten die Meinungen der Verfasser darin überein, daß 
im Verlauf der weiteren Gestaltung des entwickelten So
zialismus in der DDR sowohl die Voraussetzungen als auch 
die Erfordernisse wachsen, um die bewährten Prinzipien 
sozialistischer Strafpolitik kontinuierlich mit steigendem 
Niveau zu verwirklichen und weiterzuentwickeln. Speziell 
erörtert wurden die sich mit der immer tieferen Ausprä
gung der sozialistischen Lebensweise erhöhenden Möglich
keiten, strafrechtliche Maßnahmen ohne Freiheitsentzug 
wirksamer auszugestalten./2/
In diesem Zusammenhang möchte ich auf einige bisher 
nicht erwähnte Aspekte aufmerksam machen, die nicht über
sehen werden sollten, wenn es um die g e s e l l s c h a f t 
l i c h e  Wirksamkeit der Strafpraxis geht. Dabei ver
steht es sich von selbst, daß es im Rahmen dieses Aufsat
zes nicht möglich ist, auch nur annähernd vollständig auf 
alle wesentlichen Wirksamkeitsbedingungen der Strafe 
einzugehen. '
Die marxistisch-leninistischen Grundauffassungen vom 
Sinn und von den Wirkungsmöglichkeiten der Strafe in der 
sozialistischen Gesellschaft sind bekanntlich in sehr kon
zentrierter Weise in Art. 2 StGB dargelegt: „Zweck der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit ist es, die sozialisti
sche Staats- und Gesellschaftsordnung, die Bürger und 
ihre Rechte vor kriminellen Handlungen zu s c h ü t z e n ,  
Straftaten v o r z u b e u g e n  und den Gesetzesverletzer 
wirksam zu sozialistischer Staatsdisziplin und zu verant
wortungsbewußtem Verhalten im gesellschaftlichen und 
persönlichen Leben zu e r z i e h e n . “  Von entscheidender 
Bedeutung dafür, welcher Wirkungsgrad dabei erreicht 
werden kann, sind selbstverständlich die grundlegenden 
gesamtgesellschaftlichen Entwicklungsbedingungen. Es 
spielt aber zugleich auch eine Rolle, welche Auffassungen 
und Haltungen zur Strafe es in der Gesellschaft, im jewei
ligen Kollektiv und beim einzelnen Bürger gibt.

Wachsende Möglichkeiten für eine höhere 
gesellschaftliche Wirksamkeit der Strafen
Die im Programm der SED vorgezeichneten wesentlichen 
Züge der weiteren Gesellschaftsentwicklung sind zweifel
los eine Grundorientierung auch für die Hauptanstrengun
gen, die zu unternehmen sind, um die individuelle Wir
kung und gesellschaftliche Resonanz der Maßnahmen straf
rechtlicher Verantwortlichkeit weiter zu steigern. Von 
grundsätzlicher Bedeutung dafür ist u. a. der Entwicklungs
prozeß, „Die Produktionsverhältnisse als Beziehungen 
kameradschaftlicher Zusammenarbeit und gegenseitiger 
Hilfe zwischen den Werktätigen und zwischen den Arbeits
kollektiven weiterzuentwickeln und zu vervollkommnen, 
die Kollektivität in den gesellschaftlichen Beziehungen zu
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des Strafverfahrens und die Aufgaben der Strafprozeßrechtswissen
schaft“, Staat und Recht 1976, Heft 3, S. 258 ff.; U. Dähn/H. Weber, 
„Probleme der differenzierten Anwendung des sozialistischen Straf
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verstärken“./3/ Damit wachsen die gesellschaftlichen Poten
zen, die es immer besser zu nutzen gilt, um auch die Maß
nahmen strafrechtlicher Verantwortlichkeit in ihrer Wir
kung weiter zu steigern. In dieser Beziehung kann der 
prinzipielle Weg zu höherer Wirksamkeit nur darin be
stehen, „die Tätigkeit der Justiz- und Sicherheitsorgarie 
noch enger mit der gesellschaftlichen Aktivität zur Durch
setzung der sozialistischen Gesetzlichkeit und zur Gewähr
leistung von Ordnung und Sicherheit“ zu verbinden./4/ 
Das heißt: Vor allem die steigenden Fähigkeiten und die 
zunehmende Bereitschaft der Kollektive der Werktätigen, 
Verantwortung für die Erziehung von Rechtsverletzern zu 
übernehmen, sind noch wirkungsvoller als bisher zu nut
zen und zu fördern.
Man wird das gewiß nicht als einseitigen Prozeß verste
hen dürfen. Hier gibt es wohl vielfältige Wechselwirkungen 
mit den grundlegenden gesellschaftlichen Entwicklungen, 
die wir noch nicht vollkommen übersehen. Aber sicher ist 
dies: Indem das Bemühen, die Wirksamkeit der straf
rechtlichen Maßnahmen zu erhöhen, bewußt auf die ent
scheidenden gesamtgesellschaftlichen Entwicklungsprozesse 
gestützt wird, kann es damit zugleich nach Maßgabe seiner 
Wirkungsmöglichkeiten dazu beitragen, diese bestimmen
den gesellschaftlichen Prozesse zu fördern. Der Zusammen
hang mit der Aufgabe, die sozialistische Staats- und 
Rechtsordnung allseitig zu festigen und die sozialistische 
Demokratie breit zu entfalten, liegt ja auf der Hand. Glei
chermaßen gilt das für die Wechselwirkung mit den An
forderungen an die weitere Entwicklung der sozialistischen 
Bewußtheit der breiten Massen./5/
Die sozialistische Bewußtseinsentwicklung der Werktätigen 
in all ihren Beziehungen gehört zu den wesentlichen Vor
aussetzungen dafür, daß die Kriminalitätsbekämpfung und 
-Vorbeugung weiterhin an Wirksamkeit gewinnt. Umge
kehrt bedingt das, daß alle Aktivitäten, Maßnahmen und 
Entscheidungen der Justiz- und Untersuchungsorgane im 
Zusammenhang mit der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
geeignet und darauf gerichtet sein müssen, die weitere 
Entwicklung des sozialistischen Bewußtseins zu fördern. 
Insbesondere muß die Strafverfolgung dazu beitragen, die 
Dialektik von Freiheit und Verantwortung, von Demokra
tie und Mitwirkung der Werktätigen in der sozialistischen 
Gesellschaft bewußtzumachen.

Zu den Auffassungen der Bürger 
über das Wesen der Strafe
Die Wirkung der Maßnahmen strafrechtlicher Verantwort
lichkeit ist auch davon abhängig, auf welche mehr oder we
niger bewußten Auffassungen von der Strafe bei den Werk
tätigen, ihren Kollektiven und überhaupt in der Öffent
lichkeit sie im Konkreten gerade treffen. Nach allen bisher 
gewonnenen Erkenntnissen und Erfahrungen müssen wir 
davon ausgehen, daß die Auffassungen der Bürger über 
das Wesen der Strafe noch unterschiedlich und recht viel
schichtig sind. Dabei wirken zum Teil auch einzelne zäh
lebige Rudimente althergebrachten Denkens, daß z. B. 
Strafe eine Art Rache, Vergeltung oder Sühne sein müsse 
oder daß sie in erster Linie der Abschreckung diene. Sie 
äußern sich heute noch zuweilen darin, daß in erster Linie 
der Freiheitsstrafe Wirksamkeit zugesprochen wird, wäh
rend Maßnahmen ohne Freiheitsentzug für nicht genügend 
exemplarisch gehalten werden.
Natürlich haben wir allen Grund, die Rolle des Zwanges 
nicht zu unterschätzen. Er ist unentbehrlich zum wirksa-

/3/ Programm der SED, Berlin 1976, S. 20.
Hl Ebenda, S. 43.
/5/ Vgl. Programm der SED, S. 21; E. Honecker, Bericht des Zen
tralkomitees der SED an den IX. Parteitag der SED, Berlin 1976, 
S. 126 ff.
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